
Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung 
einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrechtsakt“) 
Bekämpfung der Geflügelpest 
 

Abgabe von Geflügel im Reisegewerbe 
 
Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Altenburger Land 
erlässt auf der Grundlage von Artikel 10 Absatz (1) Buchstaben a) iiii) sowie Absatz 
(4) Buchstaben b) iii) der Verordnung (EU) Nr. 2016/469 i.V. mit § 14 a der 
Geflügelpest-Verordnung folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

1. Geflügel darf im gesamten Gebiet des Landkreises Altenburger Land außerhalb 
einer gewerblichen Niederlassung oder, ohne eine solche Niederlassung zu 
haben, nur abgegeben werden, soweit das Geflügel längstens vier Tage vor der 
Abgabe klinisch tierärztlich oder im Fall von Enten und Gänsen virologisch 
untersucht wurden. 

 
2. Die virologischen Untersuchungen von Enten und Gänsen nach Tenorpunkt 1. 

sind jeweils an Proben von 60 Tieren je Partie, die an einem Tag abgegeben 
werden oder bei weniger als 60 Tieren je Partie, an allen Tieren der Partie, die 
an einem Tag abgegeben werden, mittels kombinierten Rachen- und 
Kloakentupfern, die am Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz oder 
einem für diese Untersuchung akkreditiertem Labor untersucht werden, 
durchzuführen. 
 

3. Die Untersuchungen nach Tenorpunkt 1 in Verbindung mit Tenorpunkt 2. sind 
vom Abgeber durch eine Bescheinigung nachzuweisen. 

 
4. Die sofortige Vollziehung der in den Nummer 1, 2 und 3 des Tenors getroffenen 

Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) angeordnet. 

 
5. Diese Allgemeinverfügung gilt bis auf Widerruf. 

 
6. Die Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung 

folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 

7. Diese Verfügung ergeht verwaltungskostenfrei. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Altenburger Land, Lindenaustrasse 
9 in 04600 Altenburg einzulegen. 
 
Hinweis: Nach § 41 Abs. 4 Satz 1 ThürVwVfG ist nur der verfügende Teil der 
Allgemeinverfügung öffentlich bekanntzumachen. Die Begründung dieser 
Allgemeinverfügung kann beim Landratsamt Altenburger Land, Fachdienst 



Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Lindenaustraße 10 in 04600 
Altenburg, Zimmer 307, während folgender Zeiten: 
 

montags bis donnerstags 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr und 
freitags 09.00 – 12.00 Uhr 

 
eingesehen werden. 
 
Altenburg, den 7. Dezember 2021 
 
 
 
gez. Uwe Melzer 
Landrat 


